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§ 7
(1) Für die Beurteilung der Erfüllung der in §§ 4 und 5 

dieser Durchführungsbestimmung für die einzel
nen Wirtschaftszweige unter Buchst, a genannten Pro
duktions-, Leistungs- oder Umsatzpläne ist der vom Be
trieb in Übereinstimmung mit den staatlichen Auf
gaben aufgestellte Plan zugrunde zu legen.

Werden die dem Betrieb übergebenen staatlichen 
Aufgaben auf Anordnung des übergeordneten Verwal
tungsorgans geändert, ist dem Betrieb gleichzeitig mit
zuteilen, ob vom Zeitpunkt der Planänderung an ent
sprechend der Anweisung vom 4. Dezember 1951 über 
die Verbindlichkeit der Volkswirtschaftspläne und der 
daraus abgeleiteten Pläne (GBl. S. 1120) der geänderte 
Plan oder der ursprüngliche Plan der Abrechnung 
zugrunde zu legen ist.

(2) Der Produktions-, Leistungs- oder Umsatzplan gilt 
als erfüllt, wenn die dem Betrieb im Plan der staat
lichen Aufgaben übergebenen volkswirtschaftlich wich
tigsten Erzeugnisse einschließlich des Teiles für die Pro
duktion von Massenbedarfsgütern wertmäßig erfüllt 
sind. Die wichtigsten Erzeugnisse werden von der Staat
lichen Plankommission im Einvernehmen mit dem Fach
ministerium bzw. Staatssekretäre m. e. G. festgelegt.

Bei den VEB Wasserwirtschaft (Z) gilt der Leistungs
plan auch dann als erfüllt, wenn von dem Amt für 
Wasserwirtschaft die mengenmäßige Erfüllung der im 
Aufträge des Amtes für Wasserwirtschaft durchgeführ
ten Leistungen bestätigt wird.

(3) Für die Beurteilung der Erfüllung des Planes zur 
Senkung der Selbstkosten ist die dem Betrieb über
gebene staatliche Aufgabe für die Selbstkostensenkung 
in TDM zugrunde zu legen.

Der Plan zur Senkung der Selbstkosten gilt als erfüllt, 
wenn bei Erfüllung und Übererfüllung des Produk
tions-, Leistungs- oder Umsatzplanes die staatliche 
Aufgabe für die Selbstkostensenkung in Prozent er
reicht wurde. 4 5

(4) Für die Beurteilung der Einhaltung der geplanten 
Zirkulationskosten ist der vom Betrieb in Übereinstim
mung mit den staatlichen Aufgaben aufgestellte Kosten
plan zugrunde zu legen.

Der Kostenplan gilt als eingehalten, wenn bei Er
füllung des Warenumsatzplanes der i<n Übereinstim
mung mit den staatlichen Aufgaben aufgestellte Kosten
plan eingehalten wurde.

Bei Übererfüllung des Warenumsatzplanes ist der in 
Übereinstimmung mit den staatlichen Aufgaben a u f 
gestellte Kostenplan entsprechend den vom Fach
ministerium bzw. Staatssekretariat für Erfassung und 
A.ufkauf in Übereinstimmung mit dem Ministerium der 
Finanzen ausgearbeiteten Richtlinien über die Berech
nung des erarbeiteten überplanmäßigen Gewinnes ein
zuhalten.

(5) Für die Beurteilung der Einhaltung des Kosten
planes bei den VEG und dem VEB Ausstellung 
Markkleeberg ist die dem Betrieb als staatliche Auf
gabe übergebene Kostensumme zugrunde zu legen. Der 
Kostenplan gilt bei den VEG und dem VEB Ausstellung 
Markkleeberg als eingehalten, wenn er bei Erfüllung 
der Produktions-, Leistungs- und Umsatzpläne nicht 
überschritten wird oder wenn bei Übererfüllung der 
Produktions-, Leistungs- und Umsatzpläne die im Ver
hältnis der Übererfüllung gesteigerten Plankosten nicht 
überschritten werden.

(6) Für die Beurteilung der Erfüllung des Gewinn
planes bzw. der Nichtüberschreitung des im Plan vor
gesehenen Verlustes ist das vom Betrieb in Überein
stimmung mit den staatlichen Aufgaben geplante Be
triebsergebnis (Gesamtergebnis), bei den StFB das Er
gebnis I und II zugrunde zu legen.

Der Gewinnplan gilt als erfüllt, wenn das geplante 
Betriebsergebnis (Gesamtergebnis) in absoluter Höhe 
erreicht oder überschritten wurde.

Die StFB dürfen den Gewinnen die aus der Über
erfüllung des Planes der Harzgewinnung planmäßig 
je Tonne entstehenden Verluste zurechnen.

Der im Plan vorgesehene Verlust gilt als nicht über
schritten, wenn er bei Erfüllung oder Übererfüllung des 
Produktions-, Leistungs- oder Umsatzplanes eingehalten 
oder unterschritten wurde. Eine Berichtigung des ge
planten Verlustes aus Produktion (Ergebnis A) entspre
chend der Übererfüllung des Produktionsplanes erfolgt 
nur bei den VEG.

(7) Bei der Beurteilung der Erfüllung des Planes zur 
Senkung der Selbstkosten und der Einhaltung des 
Kostenplanes sowie der Erfüllung des Gewinnplanes 
oder Nichtüberschreitung des im Plan vorgesehenen Ver
lustes sind Abweichungen, die sich aus der Änderung 
gesetzlicher Bestimmungen im Laufe des Planjahres er
geben und die geplante Selbstkostensenkung und das 
geplante Ergebnis beeinflussen, durch Hinzurechnung 
oder Abzug zu berücksichtigen. Das gleiche gilt für 
die durch die Registrierorgane bzw. Revisionsorgane 
beauflagten Sperrbeträge an Verwaltungskosten und Er
gebnisberichtigung.

(8) Grundlage für die erhöhte Zuführung nach §§ 4 
und 5 dieser Durchführungsbestimmung ist die Erfül
lung der Pläne seit Jahresbeginn. Sind die Pläne — 
trotz Erfüllung und Übererfüllung der Pläne des jewei
ligen Quartals — vom Beginn des Planjahres bis zum 
jeweiligen Quartalsschluß nicht erfüllt, erfolgt keine 
erhöhte Zuführung.

§ 8
(1) Selbständige Lehrkombinate sowie Betriebe mit 

einem durchschnittlichen Anteil von mehr als 10 °/c 
Lehrlingen an der Gesamtbelegschaft bilden den Direk
torfonds für die Ausoildungsstätte grundsätzlich in 
Höhe von 4 °/o des geplanten Lohnfonds der Ausbil- 
dur.gsstätte (Lehrlingsentgelt, im Betrieb geplante 
Löhne des Ausbildungspersonals).

(2) Bei Erfüllung der der Ausbildungsstätte übertra
genen Aufgaben und Pläne können weitere IV2 °/o der 
geplanten Lohnsumme der Ausbildungsstätte dem Di
rektorfonds zugeführt werden.

Zu § 4 Abs. 4 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 der Ver
ordnung:

§ 9
(1) Wegen der Saisonabhängigkeit der landwirtschaft

lichen Betriebe und des landwirtschaftlichen Handels 
erfolgt die Zuführung zum Direktorfonds aus dem vom 
Betrieb erarbeiteten überplanmäßigen Gewinn bzw. der 
erarbeiteten Unterschreitung des im Plan vorgesehenen 
Verlustes — mit Ausnahme der VHZN — nur zum 
Jahresschluß.

(2) Die VHZN können entsprechende Zuführungen be
reits bei Erfüllung des Planes für das erste Halbjahr 
in Höhe von 50 °/o des errechneten Betrages vornehmen. 
Die restlichen 50 ?/o werden dem Direktorfonds nach Er
füllung des Jahresplanes zum Schluß des Jahres zuge
führt. Ist der Zum Jahresschluß ermittelte überplan-


